
             Bezirksschützenverband Osterholz  

                   

                                     Ehrungsordnung  

                          

                                                  E h r u n g s a r t e n  

1. Die Ehrennadel in Silber  

 

 

Die Ehrennadel in Silber wird für hervorragende Verdienste auf Vereins-, Kreis 

und Bezirksebene verliehen.  

Voraussetzungen: Besondere Verdienste im, und /oder um den Verein.    

und 5 Jahre Mitgliedschaft    

Auf Sonderantrag für außenstehende Personen. 

Verleihung: Zu besonderen Vereinsanlässen durch den 

Bezirkspräsidenten oder ein Präsidiumsmitglied 

2. Die Ehrennadel in Gold  

Die Ehrennadel in Gold wird für hervorragende Verdienste auf Vereins-, Kreis-   

und Bezirksebene verliehen.   

   

 

 

 

Voraussetzungen: Besondere Verdienste im, und /oder um den Verein.    

und 10 Jahre Mitgliedschaft    

oder 5 Jahre Vorstandstätigkeit    

Auf Sonderantrag für außenstehende Personen. 

Verleihung: Zu besonderen Vereinsanlässen durch den 

Bezirkspräsidenten oder ein Präsidiumsmitglied 



                          

3. Die Ehrenmedaille in Silber  

 

 

Die Ehrenmedaille in Silber wird für hervorragende Verdienste auf Vereins-, Kreis 

und Bezirksebene verliehen.  

Voraussetzungen: Besondere Verdienste im, und /oder um den Verein.    

Mitgliedschaft im DSB mindestens 5 Jahre.     

Verleihung: Zu besonderen Vereinsanlässen durch den 

Bezirkspräsidenten oder ein Präsidiumsmitglied.
Kostenbeteiligung durch den Antragsteller. 

4. Die Ehrenmedaille in Gold  

Die Ehrenmedaille in Gold wird für hervorragende Verdienste auf Vereins-, 

Kreis-   und Bezirksebene verliehen.   

   

 

 

 

Voraussetzungen: Besondere Verdienste im, und /oder um den Verein.    

Verleihung der silbernen Ehrenmedaille mindestens 
5 Jahre davor   

Verleihung: Zu besonderen Vereinsanlässen durch den 

Bezirkspräsidenten oder ein Präsidiumsmitglied

Kostenbeteiligung durch den Antragsteller.  

5. Das Ehrenkreuz am grünen Bande  

Das Ehrenkreuz wird für hervorragende Verdienste einer langjährigen und aktiven

Vorstandsarbeit auf Vereins-, Kreis- und oder Bezirksebene verliehen.  

         Voraussetzungen:                  25 Jahre aktive Vorstandstätigkeit  

                                                        die durchgehend auf Vereins, - Kreis – und /oder  

                                                        Bezirksebene ausgeübt wurde, oder noch wird. 

        30 Jahre Vereinsmitgliedschaft 

  Verleihung: Zu besonderen Vereinsanlässen durch den 

Bezirkspräsidenten oder ein Präsidiumsmitglied 



6. Ehrenmitglied im Bezirksschützenverband Osterholz 

  

a.   Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft erfolgt aufgrund langjähriger hervor     

ragender Verdienste für den Bezirksschützenverband Osterholz und ist als

sichtbares Zeichen mit einer „Sondernadel“ verbunden. 

 

b.   Das Präsidium des Bezirksschützenverbandes Osterholz schlägt der Bezirks-  
      delegiertenversammlung verdienstvolle Personen vor. 

   

c. Der Delegiertentag des Bezirksschützenverbandes Osterholz entscheidet.  
Die Ehrung wird durch den Präsidenten auf dem Delegiertentag 

vorgenommen. 

7.   Besondere Ehrungen 

 

Schütze des Jahres:  

Die Mitglieder des Präsidiums schlagen dem Präsidenten eine entsprechende 

Persönlichkeit aus dem Schützenwesen vor. Diese sollte sich im zurückliegenden 

Zeitraum durch persönlichen Einsatz oder aber besondere Verbundenheit zum 

Schützenwesen hervorgetan haben.   

Das Präsidium entscheidet und der Preis wird auf dem Delegiertentag durch 

den Präsidenten überreicht.  

Die Ehrung ist mit einem Wanderpreis verbunden, der zum Ende des Jahres 

gegen eine Erinnerungsplakette eingetauscht wird. 

      

Sportler des Jahres: 

Die Bezirkssportleitung schlägt dem Präsidium eine ehrungswürdige Sportleistung 

vor. Jugendliche, Frauen, Männer oder Mannschaften können für einen 

Meistertitel (bzw. Platzierung), einen besonderen Rekord oder auch eine 

außergewöhnliche Leistung geehrt werden. 

Die Ehrung ist mit einer Verleihungsurkunde und einem Sponsoringgeschenk 

verbunden, deren Umfang jährlich vom Präsidium festgelegt wird. Sie wird auf 

dem Delegiertentag überreicht. 



8. Ehrung der Mitglieds- Jubilare  

 

Langjährigen Mitgliedern der Schützenvereine, die dem Deutschen Schützenbund 

angehören, wird die Ehrennadel des DSB mit einer Urkunde des Präsidenten des 

DSB verliehen.   

a) die Ehrennadel in Silber mit der Jahreszahl „25“ für 25-jährige Mitgliedschaft,  

b) die Ehrennadel in Gold mit der jeweiligen Jahreszahl für 40-, 50-, 60-, 70-,

     75-, 80- und 85 jährige Mitgliedschaft.  

Jubilare im Schützenwesen können nur einmalig die entsprechende Ehrennadel 

erhalten. Der jeweilige Stammverein beantragt schriftlich, mit Ehrungsantrag, die 

Bereitstellung der Ehrennadeln und Urkunden beim Bezirksschützenverband 

Osterholz und bescheinigt hierbei die Richtigkeit der Dauer von Mitgliedschaften. 

Zweitvereine oder Weitere können diese Ehrungen nicht beantragen.   

Der Bezirksschützenverband Osterholz hält Ehrennadeln und Urkunden vor und 

kann ergänzende Regelungen zur Abgabe, zum Nachweis der Mitgliedschaft, zur 

Verleihung und zur Kostenabrechnung vorsehen.   

Verleihung: Zu besonderen Vereinsanlässen durch den 

Vereinsvorsitzenden. In besonderen Fällen            

(70 Jahre und mehr) durch den Bezirkspräsidenten 

oder ein Präsidiumsmitglied. 

9. Weitere Ehrungen 

 

a) Der Bezirksschützenverband hat die Möglichkeit weitere Ehrungen auf Landes-

oder Bundesebene bzw. beim Landessportbund zu beantragen. Hierzu können 

Anträge bzw. Vorschläge beim Präsidium eingereicht werden. 

Voraussetzungen hierzu sind die jeweiligen Ehrungsordnungen der 

zuständigen Verbände (NWDSB, DSB oder LSB). 

Über die Ausgabe einer goldenen Verdienstnadel des NWDSB entscheiden 

der Bezirkspräsident und die Kreispräsidenten, wegen der begrenzten 

Verfügbarkeit, individuell 

b) Außerdem hat der Präsident des Deutschen Schützenbundes eine Möglichkeit 

geschaffen, Sportlern eine Ehrung, in Form einer Ehrennadel des Präsidenten, 

für ausdauernde Teilnahme am Sportschießen zukommen zu lassen, auch 

wenn sie nicht auf Medaillenrängen platziert sind.  



Für die aktive Teilnahme am Sportschießen können die Schützen/

Schützinnen   

- ab 10 Jahre die Ehrennadel in Grün  

- ab 15 Jahre die Ehrennadel in Bronze  

- ab 20 Jahre die Ehrennadel in Silber  

- ab 25 Jahre die Ehrennadel in Gold  

- ab 30 Jahre die Sebastianus-Nadel   

zusammen mit einer persönlichen Urkunde des Präsidenten des Deutschen 

Schützenbundes erhalten.  Auf die weitergehenden Bestimmungen der 

Ehrungsordnung des DSB und die hierfür separate Kostenregelung wird 

verwiesen.  

Anträge zur Verleihung der DSB  „Ehrennadel des Präsidenten“  sind vom  

Antragsteller direkt an den DSB zu richten. ( Siehe DSB-Ehrungsordnung )  

10. Allgemeines  

Für Ehrungen des Bezirksschützenverbandes Osterholz ist jeweils die Aus-

fertigung einer Verleihungsurkunde vorgesehen. 

Zwischen den Auszeichnungen zu 1 – 3 ist eine Wartezeit von drei Jahren 

erforderlich. Die Reihenfolge ist einzuhalten. 

Anfallende Kosten werden durch Präsidiumsbeschluss geregelt. 

Für in Verlust geratene Auszeichnungen nach dieser Ehrungsordnung kann  

gegen Kostenerstattung Ersatz geleistet werden.  

Das Präsidium setzt Abgabetermine für die schriftliche Beantragung von 

vorgesehenen Ehrungen fest. Der Vordruck „Ehrungsantrag“ ist dieser 

Ehrungsordnung beigefügt.   

Derzeitige Regelung:  

Vorgesehene Verleihung während der Jahreshauptversammlung: 

01.Dezember jeden Jahres 

Vorgesehene Verleihung während der Schützenfeste oder Jubiläen: 

 01.Mai jeden Jahres oder früher. 

Stand September 2024 


